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Auf die Berufung der Beigeladenen wird das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom
28.09.2020 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind in beiden RechtszÃ¼gen nicht zu erstatten.

Â 

Tatbestand

Streitig ist die Versorgung mit HÃ¶rgerÃ¤ten sowie einer FM-Anlage.

Die 1971 geborene und bei der Beigeladenen krankenversicherte KlÃ¤gerin leidet
unter einer beidseitigen TieftonschwerhÃ¶rigkeit. Sie arbeitet in Teilzeit als
Produktberaterin in der Stiftung K Rechenzentrum fÃ¼r 20 Stunden pro Woche und
ist ua zustÃ¤ndig fÃ¼r Schulungen des Kindergarten- und Verwaltungspersonals
sowie PrÃ¤sentationen (auch FernwartungsprÃ¤sentationen). Seit dem 01.09.2015
ist bei der KlÃ¤gerin ein Grad der Behinderung von 30 nach Â§ 152 Neuntes
Sozialgesetzbuch (SGB IX) anerkannt. Sie ist gem Â§ 2 Abs 3 SGB IX einem
schwerbehinderten Menschen gleichgestellt (vgl Bescheid der Bundesagentur fÃ¼r
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Arbeit vom 02.05.2018, Bl 20 Rentenakte).

Der S verordnete am 15.01.2018 eine HÃ¶rhilfe und gab als BegrÃ¼ndung neue
Arbeitsplatzanforderungen an das HÃ¶ren an. In der Folge wandte sich die
KlÃ¤gerin an die A GmbH & Co.KG (fortan HÃ¶rgerÃ¤teakustiker), welche am
13.07.2018 ein Ton- und Sprachaudiogramm erstellte und eine Beratung fÃ¼r
HÃ¶rsysteme durchfÃ¼hrte. In der Folge passte der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker die
zuzahlungspflichtige HÃ¶rhilfe P DEMO (Hilfsmittel-Positionsnummer 13.20.12.3604)
und die ebenfalls zuzahlungspflichtige HÃ¶rhilfe P1 (Hilfsmittel-Positionsnummer
13.20.12.3601) an. Der Freiburger Sprachtest ergab dabei fÃ¼r das P DEMO im
Freifeld mit 65dB Nutzschall ein Sprachverstehen von 90% und im Freifeld mit 65
dB Nutzschall und 60 dB StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 70 %. FÃ¼r das P1
ergab sich im Freifeld mit 65dB Nutzschall ein Sprachverstehen von 85% und im
Freifeld mit 65 dB Nutzschall und 60 dB StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 60 %.
Ein zuzahlungsfreies HÃ¶rgerÃ¤t testete die KlÃ¤gerin nicht. Am 05.06.2018
erstellte der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker einen Kostenvoranschlag fÃ¼r die Versorgung
mit dem P inklusive drei Konferenzmikrofonen sowie einem Tischmikrofon nebst
dazugehÃ¶rigen EmpfÃ¤ngern (FM-Anlage) iHv 14.431,01 Euro.

Am 17.07.2018 stellte die KlÃ¤gerin zunÃ¤chst bei der Deutschen
Rentenversicherung Baden-WÃ¼rttemberg einen Antrag auf Ã�bernahme dieser
Kosten als Leistung zur Teilhabe. Mangels ZustÃ¤ndigkeit leitete die DRV Baden-
WÃ¼rttemberg diesen Antrag an die DRV Bund, die Beklagte, weiter, die diesen mit
Bescheid vom 03.08.2018 unter Hinweis auf eine fehlende spezifische
berufsbedingte Notwendigkeit der HÃ¶rgerÃ¤teversorgung ablehnte. Hiergegen
legte die KlÃ¤gerin Widerspruch ein und schilderte im Einzelnen, aus welchen
GrÃ¼nden sie beruflich auf die HÃ¶rgerÃ¤te angewiesen sei (Bl 40 f Rentenakte).
FÃ¼r den privaten Bereich reichten ihre HÃ¶rgerÃ¤te aus. Dem Widerspruch legte
die KlÃ¤gerin das Ã¤rztliche Attest des S vom 09.09.2018 bei. Darin fÃ¼hrte S aus,
bei der KlÃ¤gerin bestehe eine mittelgradige InnenohrschwerhÃ¶rigkeit, die
hÃ¶rgerÃ¤tepflichtig sei. Speziell in ihrem beruflichen Alltag mÃ¼sse die KlÃ¤gerin
als Produktberaterin hÃ¤ufig Schulungen fÃ¼r Kindergartensoftware mit Gruppen
bis zu 15 Teilnehmern durchfÃ¼hren. Hierbei sei das jetzige HÃ¶rgerÃ¤t vÃ¶llig
unzureichend, da es nicht mit dem Konferenzmikrofon (P2) kompatibel sei. Es
komme zu groÃ�en SprachverstÃ¤ndnisproblemen mit hÃ¤ufigem Nachfragen. Dies
entspreche nicht einem unmittelbaren Behinderungsausgleich mit dem Ziel der
Angleichung an das HÃ¶rvermÃ¶gen gesunder Menschen. GemÃ¤Ã� einem Urteil
des Bundessozialgerichts (BSG) solle berufsbedarflich die bestmÃ¶gliche
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung erfolgen. HNO-Ã¤rztlich werde daher dringend zur
Erhaltung der beruflichen Leistung und der ArbeitsfÃ¤higkeit zu einer
hÃ¶herwertigen HÃ¶rgerÃ¤teversorgung geraten. Diesen Widerspruch der
KlÃ¤gerin wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom 28.11.2018 zurÃ¼ck.
Ihre anschlieÃ�ende Klage vor dem Sozialgericht Karlsruhe (SG) nahm die KlÃ¤gerin
zurÃ¼ck (S 8 R 4510/18).

Am 08.08.2019 beantragte die KlÃ¤gerin bei ihrer Krankenkasse, der Beigeladenen,
die KostenÃ¼bernahme der begehrten HÃ¶rgerÃ¤teversorgung. Ihre jetzige
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung (K) sei nicht mit einer Ã�bertragungsanlage kompatibel.
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Dem Antrag legte die KlÃ¤gerin erneut das Attest des S vom 09.09.2018 und
auÃ�erdem das Schreiben des HÃ¶rgerÃ¤teakustikers vom 19.04.2019 bei, wonach
bestÃ¤tigt werde, dass die HÃ¶rgerÃ¤te K nicht kompatibel mit einer FM Anlage
seien. Ebenso besÃ¤Ã�en diese HÃ¶rgerÃ¤te keine T-Spule.

Mit Bescheid vom 16.08.2019 erklÃ¤rte die Beigeladene gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin,
sich an den Kosten fÃ¼r die HÃ¶rgerÃ¤teversorgung iHv insgesamt 1.514,02 Euro
zu beteiligen. Da die KlÃ¤gerin angegeben habe, dass die berufliche TÃ¤tigkeit
besondere Anforderungen an ihr GehÃ¶r stelle und sie daher auf die beantragten
HÃ¶rgerÃ¤te am Arbeitsplatz angewiesen sei, habe die Beigeladene den Antrag im
Ã�brigen an die Deutsche Rentenversicherung weitergeleitet. Mit Schreiben vom
selben Tag (16.08.2019) leitete die Beigeladene den Antrag der KlÃ¤gerin an die
Beklagte weiter und teilte mit, durch die Bewilligung der VergÃ¼tungspauschale sei
sie (die Beigeladene) ihrer Leistungspflicht nachgekommen. Eine Erprobung von
eigenanteilsfreien HÃ¶rgerÃ¤ten habe laut des HÃ¶rgerÃ¤teakustikers auf Wunsch
der KlÃ¤gerin nicht stattgefunden. 

Gegen den Bescheid vom 16.08.2019 erhob die KlÃ¤gerin am 21.08.2019
Widerspruch.

Am 02.09.2019 beriet die Beigeladene die KlÃ¤gerin telefonisch, der
HÃ¶rgerÃ¤teakustiker halte geeignete GerÃ¤te bereit, um das bestmÃ¶gliche
Sprachverstehen sicherzustellen. Die KlÃ¤gerin erklÃ¤rte sich einverstanden, eine
Ausprobe durchzufÃ¼hren. Gleichzeitig informierte die Beigeladene den
HÃ¶rgerÃ¤teakustiker der KlÃ¤gerin telefonisch am 03.09.2019 darÃ¼ber, dass die
KlÃ¤gerin erneut zur Anpassung eines eigenanteilsfreien GerÃ¤tes komme. Vom
26.09.2019 bis 25.10.2019 testete die KlÃ¤gerin das zuzahlungsfreie HÃ¶rgerÃ¤t O
13. Laut Anpass- und Abschlussbericht vom 25.10.2019 ergab der Freiburger
Sprachtest fÃ¼r das GerÃ¤t O 13 im Freifeld mit 65dB Nutzschall ein
Sprachverstehen von 90% und im Freifeld mit 65 dB Nutzschall und 60 dB
StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 65 %. FÃ¼r das P3ergab sich im Freifeld mit
65dB Nutzschall ein Sprachverstehen von ebenfalls 90% und im Freifeld mit 65 dB
Nutzschall und 60 dB StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 70 % (vgl Bl 47 SG-Akte
S 10 R 4324/19).

Mit Bescheid vom 09.09.2019 (Bl 79 Rentenakte) lehnte die Beklagte den (von der
Beigeladenen weitergeleiteten) Antrag der KlÃ¤gerin (erneut) ab, da eine TÃ¤tigkeit
als Produkt- und Anwendungsbetreuerin keine berufsspezifischen Anforderungen an
das GehÃ¶r stelle und deshalb ein berufsspezifischer Mehrbedarf nicht bestehe.
PersÃ¶nliche oder telefonische Kommunikation im Zwei- oder Mehrpersonen- bzw
GruppengesprÃ¤ch stelle auch bei ungÃ¼nstigen akustischen Bedingungen wie
UmgebungsgerÃ¤uschen am Arbeitsplatz eine Anforderung an das HÃ¶rvermÃ¶gen
dar, die beinahe bei jeder BerufsausÃ¼bung bestehe und daher keine spezifische
berufsbedingte Bedarfslage begrÃ¼nden kÃ¶nne. Die beantragten HÃ¶rhilfen
dienten dem unmittelbaren Behinderungsausgleich mit dem Ziel der Angleichung
an das HÃ¶rvermÃ¶gen gesunder Menschen. MÃ¶glicherweise habe die KlÃ¤gerin
einen Anspruch gegenÃ¼ber ihrer Krankenkasse, es werde geraten, sich noch
einmal an diese zu wenden. Hiergegen erhob die KlÃ¤gerin am 01.10.2019
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Widerspruch. Der Hinweis, die KlÃ¤gerin solle sich nochmals mit ihrer Krankenkasse
in Verbindung setzen, sei befremdlich. SchlieÃ�lich habe diese den Antrag der
KlÃ¤gerin an die Beklagte weitergeleitet. AuÃ�erdem verneine die Beklagte zu
Unrecht eine spezifisch berufsbedingte Bedarfslage. Entgegen der Rechtsauffassung
der Beklagten sei ein Hilfsmittel nicht nur dann als Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben anzusehen, wenn es ausschlieÃ�lich zur AusÃ¼bung eines bestimmten
Berufes benÃ¶tigt werde. Diese AusschlieÃ�lichkeit habe sich noch nicht einmal aus
der Auslegung des bis 2017 geltenden Gesetzes ergeben. Das Tatbestandsmerkmal
â��BerufsausÃ¼bungâ�� sei richtigerweise so auszulegen, dass die
Hilfsmittelversorgung zur BerufsausÃ¼bung nicht nur arbeitsplatzspezifische,
sondern grundsÃ¤tzlich alle beruflichen Gebrauchsvorteile erfasse.

Mit Widerspruchsbescheid vom 05.12.2019 wies die Beklagte den Widerspruch der
KlÃ¤gerin zurÃ¼ck unter Wiederholung und Vertiefung der AusfÃ¼hrungen des
Ausgangsbescheids. Die Versorgung mit Hilfsmitteln gehÃ¶re grundsÃ¤tzlich nicht
zu den Leistungen der Deutschen Rentenversicherung im Sinne von Â§ 33 Abs 8 Nr
4 SGB IX. Es liege im Versorgungsauftrag der Beigeladenen, fÃ¼r einen Ausgleich
der FunktionsstÃ¶rungen durch adÃ¤quate HÃ¶rhilfen zu sorgen. Eine
LeistungsgewÃ¤hrung durch die Beklagte komme nur dann in Betracht, wenn die
Hilfe selbst oder gegebenenfalls eine besondere Ausstattung als spezifisch
berufsbedingte Versorgung im Rahmen des Versorgungsauftrags der Krankenkasse
nicht enthalten sei. Ob die Versorgung durch die zustÃ¤ndige Krankenkasse
ausreichend sei, kÃ¶nne die Beklagte nicht beurteilen. 

Hiergegen hat die KlÃ¤gerin am 19.12.2019 Klage zum SG erhoben. Eine
Zusammenarbeit der hier verantwortlichen Reha-TrÃ¤ger sei nicht erfolgt. Die hier
streitgegenstÃ¤ndliche HÃ¶rhilfenversorgung sei zum Ausgleich des beruflichen
Mehrbedarfs der KlÃ¤gerin geeignet, erforderlich und notwendig. 

Nachdem die KlÃ¤gerin der Beigeladenen einen neuen Kostenvoranschlag des
HÃ¶rgerÃ¤teakustikers (unter neuem Namen: nunmehr W GmbH und Co.KG) vom
17.09.2019 Ã¼ber die Versorgung mittels der HÃ¶rhilfe PT nebst P4
(Personenmikrofon), 6 x Pass-around (Handmikrofone), 2 x Charge (Ladestationen),
2 x P5around (Handmikrophone), 2 x P6 (FunkempfÃ¤nger) Ã¼ber 13.178,02 Euro
(vgl Bl 23 SG-Akte S 10 R 4324/19) sowie einen Kostenvoranschlag vom 01.04.2020
fÃ¼r die HÃ¶rgerÃ¤teversorgung mittels P3iHv 4.580,00 Euro (Bl 46 SG-Akte aaO;
â��Mâ�� ist das Nachfolgemodell von â��Bâ��) vorgelegt hatte, erklÃ¤rte sich die
Beigeladene mit Bescheid vom 01.04.2020 (erneut) dazu bereit, sich an den
hierfÃ¼r anfallenden Kosten in HÃ¶he des Festbetrages zu beteiligen. Der Bescheid
ersetze die Bewilligung vom 16.08.2019 (vgl Bl 77 SG-Akte S 10 R 4324/19). Im
Ã�brigen leitete die Beigeladene den Antrag wiederum an die Beklagte weiter. Mit
Widerspruchsbescheid vom 10.12.2020 wies die Beigeladene den Widerspruch
gegen den Bescheid vom 01.04.2020 zurÃ¼ck (Bl 39 Krankenversicherungsakte).

Das SG hat den HÃ¶rgerÃ¤teakustiker schriftlich als Zeugen befragt. Dieser hat
erklÃ¤rt, wÃ¤hrend die zuzahlungsfreien HÃ¶rgerÃ¤ten in ruhigen
Alltagssituationen kaum einen Unterschied zu den aufzahlungspflichtigen
HÃ¶rgerÃ¤ten aufzeigten, werde der Unterschied im Alltag wesentlich deutlicher,
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wenn Sprache und StÃ¶rlÃ¤rm zusammen wahrgenommen wÃ¼rden. Die
FestbetragsgerÃ¤te hÃ¤tten keine automatische Richtmikrofontechnologie. Das
heiÃ�t, hier mÃ¼sse der HÃ¶rgerÃ¤tetrÃ¤ger mit einem Zusatzprogramm manuell
das HÃ¶rgerÃ¤t in ein Richtmikrofonprogramm umschalten. WÃ¤hrend des
manuellen Umschaltens kÃ¶nne im Alltag wieder eine andere HÃ¶rsituation
entstehen, die fÃ¼r den TrÃ¤ger nicht mehr passend sei. Bei den
aufzahlungspflichtigen HÃ¶rgerÃ¤ten werde dies automatisch geregelt. Je nach
HÃ¶rsituation regelten die HÃ¶rgerÃ¤te, ob ein Richtmikrofon eingeschaltet werden
mÃ¼sse und wie stark die StÃ¶rlÃ¤rmunterdrÃ¼ckung arbeiten solle. Beide
HÃ¶rgerÃ¤te stimmten sich so aufeinander ab, dass die Sprachsignale von einem
HÃ¶rgerÃ¤t auf das andere Ã¼bertragen wÃ¼rden, so dass alles mit beiden Ohren
gehÃ¶rt werden kÃ¶nne. Die Sprachwahrnehmung werde hiermit deutlich
verbessert. Die Richtmikrofontechnologie zeige auch die beste Wirkung, um
Sprache im StÃ¶rlÃ¤rm zu verbessern, und habe somit eine viel geringere
HÃ¶ranstrengung. Binaurale Anbindung an bluetoothfÃ¤hige Telefone und
Smartphones sei nur mit diesen P HÃ¶rgerÃ¤ten mÃ¶glich. Ein freihÃ¤ndiges
Telefonieren werde dadurch ermÃ¶glicht. Bei FestbetragshÃ¶rgerÃ¤ten gÃ¤be es
dazu keine MÃ¶glichkeit. Zu der kostengÃ¼nstigeren Variante ergÃ¤ben sich
deutliche Unterschiede. Durch StereoZoom werde der in Blickrichtung stehende
GesprÃ¤chspartner fokussiert. Der enge Fokus sorge fÃ¼r eine deutlich bessere
Sprachwahrnehmung in lauter Umgebung bei deutlich geringerer HÃ¶ranstrengung.
Das Zusatzprogramm â��Speech in 360 Gradâ�� bewirke eine automatische
Fokussierung des GesprÃ¤chspartners nach vorne, zur Seite oder nach hinten â��
ohne diesen anschauen zu mÃ¼ssen, werde die Sprachwahrnehmung verbessert.
Sound relax sei eine automatische ImpulsgerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung, die plÃ¶tzlich
auftretende ImpulsgerÃ¤usche dÃ¤mpfe. WindBlock erkenne WindgerÃ¤usche, die
durch einen adaptiven Algorithmus automatisch unterdrÃ¼ckt wÃ¼rden. 

Die KlÃ¤gerin hat hierzu ergÃ¤nzend vorgetragen, bei der Testung des Modells O 13
einen relevanten Nachteil im Vergleich zu dem Modell P gehabt zu haben. Die
StÃ¶rgerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung sei unzureichend. Der StÃ¶rlÃ¤rm werde zu stark
verstÃ¤rkt. Sie habe die HÃ¶rgerÃ¤te O 13 als â��Zumutungâ�� empfunden. Ein
weiterer relevanter Nachteil bestehe darin, dass das zuzahlungsfreie Modell nicht
mit einer FM-Anlage kompatibel sei.

Mit Urteil vom 28.09.2020 hat das SG die Bescheide der Beklagten aufgehoben und
die Beigeladene zur Versorgung mit den begehrten HÃ¶rgerÃ¤ten verurteilt. Die
Bescheide der Beklagten seien mangels ZustÃ¤ndigkeit aufzuheben. Es handele
sich bei einer HÃ¶rgerÃ¤teversorgung um Leistungen der medizinischen
Rehabilitation, so dass die Beigeladene den Antrag der KlÃ¤gerin nicht habe
aufteilen und an die Beklagte weiterleiten dÃ¼rfen. Im Ã�brigen sei die
Weiterleitung zu spÃ¤t erfolgt, da die Ã�bergabe der Verordnung des HNO-Arztes
Dr. Benedict an den HÃ¶rgerÃ¤teakustiker spÃ¤testens am 13.07.2018 (Erstellung
des ersten Sprachaudiogramms) erfolgt sei. Diese Ã�bergabe stelle nach
zutreffender Auffassung den nach Â§ 14 SGB IX maÃ�geblichen Leistungsantrag
dar. Da die Beklagte somit mangels sachlicher ZustÃ¤ndigkeit die
streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide erlassen habe, sei dem Antrag auf Aufhebung
des Bescheides vom 09.09.2019 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
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05.12.2019 zu entsprechen. Ein Anspruch auf HÃ¶rgerÃ¤teversorgung gegen die
Beigeladene scheitere bereits deshalb, weil die Beklagte wegen Â§Â 14 SGB IX nicht
der fÃ¼r die Erbringung der Sachleistung materiell-rechtlich verpflichtete
LeistungstrÃ¤ger gewesen sei. Die KlÃ¤gerin kÃ¶nne aber von der Beigeladenen die
Verurteilung der beantragten HÃ¶rgerÃ¤teversorgung nach Â§ 75 Abs 5 SGG
verlangen, denn diese habe die beantragte Versorgung zu Unrecht abgelehnt. Der
Anspruch scheitere nicht daran, dass die Beigeladene den Anspruch der KlÃ¤gerin
mit Bescheiden vom 16.08.2019 und 01.04.2020 insoweit abgelehnt habe, als diese
eine Ã¼ber dem Festbetrag liegende Versorgung beantragt hatte. Denn die
KlÃ¤gerin habe gegen diesen Bescheid fristgerecht Widerspruch erhoben, sodass
der Bescheid nicht bestandskrÃ¤ftig geworden ist. Der Bescheid vom 01.04.2020
sei gem Â§ 86 SGG Gegenstand des bisher von der Beigeladenen nicht
abgeschlossenen Widerspruchsverfahrens geworden. Auch die materiell rechtlichen
Voraussetzungen fÃ¼r die beantragte HÃ¶rgerÃ¤teversorgung gemÃ¤Ã� Â§Â§ 27
Abs 1 Satz 2 Nr 3, 33 FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) lÃ¤gen vor. Der
fÃ¼r ein Hilfsmittel festgesetzte Festbetrag begrenze die Leistungspflicht der
Krankenkasse dann nicht, wenn er fÃ¼r den Ausgleich der konkret vorliegenden
Behinderung objektiv nicht ausreiche. Die Versorgung mit dem HÃ¶rgerÃ¤t P3nebst
FM-Anlage sei fÃ¼r die KlÃ¤gerin notwendig, da sie nicht ohne relevanten Nachteil
mit dem vom HÃ¶rgerÃ¤teakustiker tatsÃ¤chlich angepassten zuzahlungsfreien
HÃ¶rgerÃ¤t der Marke O 13 versorgt werden kÃ¶nne. Die KlÃ¤gerin weise
schwerwiegende HÃ¶rbeeintrÃ¤chtigungen insbesondere bei stÃ¶renden
UmgebungsgerÃ¤uschen auf. Dies sei der klassische Leistungsbereich der
Krankenversicherung. Es handele sich dabei um solche Anforderungen, die nach Â§
33 SGB V auszugleichen seien. Mit diesen Defiziten sei die KlÃ¤gerin sowohl im
Privatleben als auch im Beruf eingeschrÃ¤nkt. Ein besonderer berufsbedingter
Bedarf ergebe sich nicht. Die wahrgenommene TÃ¤tigkeit als Produktberaterin
stelle keine hÃ¶heren Anforderungen an ihr HÃ¶rvermÃ¶gen, als dies auch im
Privatleben der Fall sei. Die von der KlÃ¤gerin getesteten GerÃ¤te vom Typ P3
nebst FM-Anlage erbrÃ¤chten den Vorteil, dass sie NebengerÃ¤usche
unterdrÃ¼ckten und damit insbesondere eine VerstÃ¤ndigung auch unter
StÃ¶rgerÃ¤uschen ermÃ¶glichten. Die KlÃ¤gerin habe hierzu in der mÃ¼ndlichen
Verhandlung Ã¼berzeugend vorgetragen, dass sie die von ihr favorisierten GerÃ¤te
getestet und verglichen habe und diese ihren HÃ¶rschaden â�� auch bei
StÃ¶rlÃ¤rm â�� am besten ausgeglichen hÃ¤tten. Auch der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker
habe in seiner sachverstÃ¤ndigen Zeugenaussage bestÃ¤tigt, dass im Alltag und in
beruflich unterschiedlichen HÃ¶rsituationen das ausgewÃ¤hlte HÃ¶rsystem fÃ¼r die
KlÃ¤gerin im Vergleich zu zuzahlungsfreien Modellen ein besseres Sprachverstehen
biete und nicht lediglich bequemer in der Anwendung sei. Das BSG stelle auf den
effektiven HÃ¶rerfolg und nicht auf das Ergebnis von Messungen in einem isolierten
Testverfahren ab. Im Alltag zeichneten sich schwierige HÃ¶rsituationen vielfach
durch das Zusammenwirken mehrerer StÃ¶rschallquellen aus. Es gebe bislang
keine verlÃ¤sslichen (und bei der Beratung der Versicherten auch tatsÃ¤chlich
eingesetzten) Testverfahren, um diese im realen Alltag anzutreffenden
Bedingungen zuverlÃ¤ssig abzubilden, um dann auf dieser Basis Aussagen zur
konkreten Eignung einzelner HÃ¶rgerÃ¤te auf der Basis der individuellen
AusprÃ¤gung der HÃ¶rbeeintrÃ¤chtigungen vornehmen zu kÃ¶nnen. Das Ergebnis
des Freiburger Sprachtest vom 25.10.2019 kÃ¶nne demnach eine verlÃ¤ssliche
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EinschÃ¤tzung des HÃ¶rverstÃ¤ndnisses nicht bieten. Der Einsatz von
HÃ¶rgerÃ¤ten sei seiner Eigenart nach auf einen lÃ¤ngerfristigen, tendenziell
ganztÃ¤gigen Gebrauch ausgelegt. Der Freiburger Sprachtest werde in einer
HÃ¶rkabine durchgefÃ¼hrt, in welcher die im Alltag vorkommenden
StÃ¶rgerÃ¤usche nicht realitÃ¤tsgetreu nachgeahmt wÃ¼rden. Aber selbst wenn
man vorliegend davon ausginge, dass der Freiburger Sprachtest eine verlÃ¤ssliche
EinschÃ¤tzung des HÃ¶rverstÃ¤ndnisses abbilden kÃ¶nne, so kÃ¤me man
vorliegend dennoch zu dem Ergebnis, dass die Versorgung mit einem
eigenanteilsfreien HÃ¶rgerÃ¤t fÃ¼r die KlÃ¤gerin nicht ausreichend sei. Denn fÃ¼r
das begehrte HÃ¶rgerÃ¤temodell habe die KlÃ¤gerin einen um immerhin 5 %
besseren Wert im StÃ¶rschall erzielt. Dieser Unterschied sei beachtenswert. Denn
es sei fÃ¼r einen HÃ¶rgeschÃ¤digten nicht bedeutungslos, ob er schon bei diesem
Test ohne Alltagsrelevanz ein Zwanzigstel der WÃ¶rter mehr oder weniger verstehe.
Im vorliegenden Fall habe sich dieses Weniger an HÃ¶rverstehen im Vergleich zu
dem begehrten HÃ¶rgerÃ¤t im Ã�brigen auch in der Alltagstestung bestÃ¤tigt. Die
KlÃ¤gerin habe glaubhaft und einleuchtend dargelegt, dass die
streitgegenstÃ¤ndlichen hÃ¶herpreisigen GerÃ¤te im Vergleich zu den getesteten
kostengÃ¼nstigeren GerÃ¤ten ganz erhebliche Verbesserungen im HÃ¶rvermÃ¶gen
im Alltag gezeigt hÃ¤tten. Mit den hÃ¶herpreisigen GerÃ¤ten kÃ¶nne insbesondere
in schwierigen HÃ¶rsituationen ein deutlich besseres Verstehen und damit eine
sichere Teilnahme an GesprÃ¤chen erreicht werden. Auch bei dem gebotenen
lÃ¤ngerfristigen Einsatz der GerÃ¤te sei ein ermÃ¼dungsfreier Gebrauch ohne
besondere Anstrengungen mÃ¶glich. Die KlÃ¤gerin habe Ã¼berzeugend ins
Gewicht fallende erhebliche Gebrauchsvorteile der hÃ¶herpreisigen GerÃ¤te
dargelegt, die gerade vor dem Hintergrund der angestrebten langjÃ¤hrigen
Versorgung den Mehrpreis in jeder Hinsicht aufwÃ¶gen. In diesem Zusammenhang
kÃ¶nne sich die Beigeladene auch nicht auf die bloÃ�e MÃ¶glichkeit berufen, dass
eventuell ein anderer HÃ¶rgerÃ¤teakustiker in der Lage gewesen wÃ¤re, der
KlÃ¤gerin auch mit geringeren Kosten oder eventuell auch zum Festbetrag mit
HÃ¶rgerÃ¤ten zu versorgen, die Ã¤hnlich gute HÃ¶rergebnisse erzielt hÃ¤tten. Der
KlÃ¤gerin hÃ¤tten diesbezÃ¼glich keine effektiv nutzbaren
VersorgungsmÃ¶glichkeiten zur VerfÃ¼gung gestanden. Die dafÃ¼r im
Ausgangspunkt zustÃ¤ndige Beigeladene habe ihr keine spezifische fachkundige
Beratung angeboten, sondern sie im Ergebnis auf die â�� von ihr auch in Anspruch
genommene â�� Beratung durch den konsultierten HÃ¶rgerÃ¤teakustiker
verwiesen. Es sei insbesondere auch von Seiten des konsultierten
HÃ¶rgerÃ¤teakustikers keine MÃ¶glichkeit aufgezeigt worden, vergleichbar gute
HÃ¶rerfolge auch mit kostengÃ¼nstigeren GerÃ¤ten zu erreichen. 

Gegen das ihr am 08.10.2020 zugestellte Urteil hat die Beigeladene am 09.11.2020,
einem Montag, Berufung beim Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg (LSG)
eingereicht. Die Ersatzkassen hÃ¤tten VertrÃ¤ge mit der Bundesinnung der
HÃ¶rgerÃ¤te-Akustiker geschlossen und darin vertragliche HÃ¶chstpreise bzw
Pauschalen vereinbart. Nach dem aktuellen, seit 01.07.2015 geltenden Vertrag
hÃ¤tten sich die Akustiker verpflichtet, im Rahmen der HÃ¶rgerÃ¤teanpassung
mindestens ein individuell geeignetes, eigenanteilsfreies Versorgungsangebot zu
unterbreiten, das folgende Anforderungen erfÃ¼llen mÃ¼sse: Digitaltechnik,
Mehrkanaligkeit (mindestens 4 KanÃ¤le), RÃ¼ckkopplungs- und
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StÃ¶rschallunterdrÃ¼ckung, mindestens drei HÃ¶rprogramme und
Mehrmikrofontechnik. Damit solle ein mÃ¶glichst weitgehender Ausgleich des
jeweiligen SchwerhÃ¶rigkeitsgrades des Versicherten erfolgen und â�� soweit
mÃ¶glich â�� ein Sprachverstehen bei UmgebungsgerÃ¤uschen und in grÃ¶Ã�eren
Personengruppen erreicht werden. Hierzu halte der Akustiker ein ausreichendes
Sortiment von eigenanteilsfreien Angeboten zum bestmÃ¶glichen Ausgleich des
HÃ¶rverlustes vor. Entsprechend dieser vertraglichen Vereinbarung werde die
beidohrige Versorgung mit HÃ¶rgerÃ¤ten in HÃ¶he von 1.534 EUR vergÃ¼tet.
Mehrkosten habe der Versicherte zu tragen, nÃ¤mlich in der Regel dann, wenn es
sich um HÃ¶rgerÃ¤te mit zusÃ¤tzlichen Ausstattungsmerkmalen, wie
Bedienvorteilen, Ã¤sthetischen bzw kosmetischen Vorteilen, erhÃ¶htem
HÃ¶rkomfort, mehreren HÃ¶rprogrammen oder mit mehr KanÃ¤len als audiologisch
notwendig handele. Zur BegrÃ¼ndung der erstinstanzlichen Entscheidung werde
ausgefÃ¼hrt, dass FestbetragsgerÃ¤te keine automatische
Richtmikrofontechnologie hÃ¤tten. TatsÃ¤chlich mÃ¼ssten aufzahlungsfreie
GerÃ¤te mit einem Zusatzprogramm manuell auf ein Richtmikrofonprogramm
umgeschaltet werden. Die Sprachwahrnehmung werde durch eine automatische
Richtmikrofontechnologie insgesamt nicht verbessert. Im Gegenteil erwiesen sich
automatische (adaptive) Richtmikrofone dann als Nachteil, wenn ein anderer als der
lauteste Sprecher gehÃ¶rt werden solle, denn adaptive Richtmikrofone suchten
stets den lautesten Sprecher. Komfortfunktionen wie eine binaurale Anbindung an
bluetoothfÃ¤hige Telefone und Smartphones, die ein freihÃ¤ndiges Telefonieren
ermÃ¶glichten, oder StereoZoom zur Fokussierung des in Blickrichtung stehenden
GesprÃ¤chspartners, aber auch das Zusatzprogramm â��Speech in 360 Gradâ��
zur automatischen Fokussierung des GesprÃ¤chspartners nach vorne, zur Seite oder
nach hinten sowie die automatische ImpulsgerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung â��Sound
relaxâ��, die plÃ¶tzlich auftretende ImpulsgerÃ¤usche dÃ¤mpften, trÃ¼gen zu
einem besseren HÃ¶r- und TragegefÃ¼hl bei, nicht aber zu einem besseren
Sprachverstehen. Eine besonders kleine Bauform erhÃ¶he den Preis erheblich und
diene allein subjektiven Aspekten. Dem Argument, dass WindBlock WindgerÃ¤usche
erkenne, die durch einen adaptiven Algorithmus automatisch unterdrÃ¼ckt
wÃ¼rden, sei entgegenzuhalten, dass ein HÃ¶rgesunder auch nicht Ã¼ber Wind-
und ImpulsgerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung verfÃ¼ge. Insofern wÃ¼rde die
gewÃ¼nschte Versorgung Ã¼ber einen Ausgleich des Funktionsdefizits im
HÃ¶rvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin hinausgehen. Ã�bertragungsanlagen kÃ¶nnten bei
einer ausgeprÃ¤gten SchwerhÃ¶rigkeit erforderlich sein, wenn trotz optimaler
HÃ¶rgerÃ¤teanpassung im Freifeld kein offenes SprachverstÃ¤ndnis mehr erreicht
werde. Bei Erwachsenen kÃ¶nne die Versorgung mit einer FM-Anlage also im
Einzelfall medizinisch indiziert sein, wenn das GrundbedÃ¼rfnis HÃ¶ren durch die
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung bei an Taubheit grenzender SchwerhÃ¶rigkeit nicht
ausreichend ermÃ¶glicht werde. Die KlÃ¤gerin leide an einer beidseitigen
TieftonschwerhÃ¶rigkeit und erreiche mit HÃ¶rgerÃ¤ten nicht weniger als 60%
Sprachverstehen, sondern mit dem aufzahlungsfreien O 13 im Freifeld mit 65 dB
Nutzschall ein Sprachverstehen von 90% und im Freifeld mit 65 dB Nutzschall und
60 dB StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 65 %. Sie sei also nicht an Taubheit
grenzend schwerhÃ¶rig gemÃ¤Ã� WHO4. Weil die KlÃ¤gerin mit
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung in Ruhe mindestens 60 % Sprachverstehen erreiche, habe
die Beigeladene und BerufungsklÃ¤gerin den Antrag im Rahmen des SGB IX an die
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Beklagte als insoweit zustÃ¤ndigen TrÃ¤ger weitergeleitet. Laut einschlÃ¤giger
Fachliteratur kÃ¶nne ab einem 60%igen Einsilberverstehen einem GesprÃ¤ch
gefolgt werden. Die KlÃ¤gerin erreiche also bereits mit der aufzahlungsfreien
HÃ¶rgerÃ¤teversorgung ein ausreichendes Sprachverstehen. Hier schlieÃ�e sich ein
logischer Kreis: Wer wie ein HÃ¶rgesunder aus dem Satzverstehen heraus genug
verstehe, um einem GesprÃ¤ch zu folgen, brauche keine Sonderfunktionen, die
jedweden StÃ¶rlÃ¤rm eliminierten. Eine FM-Anlage kÃ¶nne nur in bestimmten
Situationen einen HÃ¶rbenefit ermÃ¶glichen und diene vorwiegend schwerst
HÃ¶rgeschÃ¤digten oder berufsspezifischem Mehrbedarf. Da FM-Anlagen nur im
Rahmen des mittelbaren Behinderungsausgleichs zur Verbesserung des
Sprachverstehens zu gewÃ¤hren seien, wenn trotz bestmÃ¶glicher
HÃ¶rgerÃ¤teanpassung im gesamten tÃ¤glichen Leben kein ausreichendes
Sprachverstehen erreicht werde, sei eine Versorgung mit einer FM-Anlage hier nicht
erforderlich. Der Akustiker habe verschiedene HÃ¶rgerÃ¤te, ua auch ein
eigenanteilsfreies HÃ¶rgerÃ¤t der Marke â��Oâ��, getestet und angepasst. Diese
angebotene eigenanteilsfreie HÃ¶rgerÃ¤tetechnik verfÃ¼ge Ã¼ber die vom
Gesetzgeber geforderten Mindestparameter, wie StÃ¶rgerÃ¤usch- und
RÃ¼ckkopplungsunterdrÃ¼ckung, Richtmikrofontechnik, Digitaltechnik sowie
Ã¼ber eine Vierkanaligkeit und ermÃ¶gliche einen objektiven Ausgleich der
SchwerhÃ¶rigkeit auch im Alltag bzw im StÃ¶rgerÃ¤usch und bei GesprÃ¤chen in
Gruppen. Aus den im Freiberger Sprachtest erzielten Messwerten ergebe sich
deutlich, dass mit eigenanteilsfreier Technik ein bestmÃ¶gliches Sprachverstehen
im Alltag bzw im StÃ¶rgerÃ¤usch und bei GesprÃ¤chen in Gruppen erreicht werden
kÃ¶nne. Die hier vorliegende Differenz von 5 Prozent liege im Rahmen der
Messtoleranz, da im normierten Freiburger Sprachtest ein Wort eine Wertigkeit von
5 Prozent habe. Eine wissenschaftliche Ausarbeitung zur Beurteilung des Freiburger
Sprachtests, die die verschiedenen Aspekte von Studien darstelle und aufzeige,
welche Ergebnisse miteinander verglichen werden kÃ¶nnten sowie auf zurzeit noch
offene Fragestellungen hinweise, sei ebenfalls beigefÃ¼gt.

Die Beigeladene beantragt, 

das Urteil des Sozialgerichts Karlsruhe vom 28.09.2020 aufzuheben und die Klage
gegen den Bescheid der Beklagten vom 09.09.2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 05.12.2019 abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Der mÃ¶glichst umfassende und vollstÃ¤ndige Behinderungsausgleich dÃ¼rfe in
der Rechtsanwendungspraxis nicht dadurch unterlaufen werden, dass im
gerichtlichen Verfahren realitÃ¤tsfremde Anforderungen gestellt wÃ¼rden.
Entscheidend sei der effektive HÃ¶rerfolg und nicht etwa allein das Ergebnis von
Messungen in einem isolierten Testverfahren. Etwas anderes ergebe sich auch nicht
aus der Studie zum Freiburger Sprachtest, die aus dem Jahr 2014 stamme. Es sei
als evidenzbasiert zu berÃ¼cksichtigen, dass der Freiburger Sprachtest bzw seine
Ergebnisse nicht allein entscheidend seien fÃ¼r die Frage der Eignung einer
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HÃ¶rhilfe. Zu unterscheiden sei zwischen der Versorgungsindikation, um die es hier
nicht gehe, und der Frage der konkret individuellen Eignung eines HÃ¶rhilfsmittels.
Das SG habe hierzu nicht nur die Ergebnisse des Freiburger Sprachtests
berÃ¼cksichtigt, sondern zutreffend eine Gesamtbetrachtung angestellt. Eine
solche Gesamtbetrachtung sehe auch die Hilfsmittelrichtlinie in Â§ 6 Abs 3 Satz 2
vor. Es sei unzutreffend und werde bestritten, dass eine automatische
Richtmikrofontechnologie die Sprachwahrnehmung nicht verbessere, dass die
binaurale Anbindung an bluetoothfÃ¤hige Telefone und Smartphones unbeachtliche
â��Komfortfunktionenâ�� seien und dass Technologien, die das RichtungshÃ¶ren
verfeinern, reine Komfortfunktionen seien. Diese vermeintlichen Komfortfunktionen
verbesserten das Sprachverstehen und seien deshalb zu berÃ¼cksichtigen. Diese
Funktionen fÃ¼hrten insgesamt auch nicht etwa dazu, dass der SchwerhÃ¶rige
besser als der HÃ¶rgesunde hÃ¶re. Hinsichtlich der Wind- und
ImpulsgerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung sei zu berÃ¼cksichtigen, dass ein
SchwerhÃ¶riger unter solchen StÃ¶rgerÃ¤uschen sehr viel stÃ¤rker leide als ein
HÃ¶rgesunder. Es sei unzutreffend und werde bestritten, dass
Ã�bertragungsanlagen nur beansprucht werden kÃ¶nnten, wenn eine
SchwerhÃ¶rigkeit gemÃ¤Ã� WHO 4 vorliege. Auch aus Â§ 25 der GKV-
Hilfsmittelrichtlinie ergebe sich eine solche Anspruchsvoraussetzung nicht.
Entscheidend sei der Gebrauchsvorteil, den die KlÃ¤gerin zutreffend beschrieben
und das SG zutreffend bewertet habe. Soweit die Beigeladene meine, es handele
sich hier mÃ¶glicherweise um berufsspezifischen Mehrbedarf, hÃ¤tte sie als
umfassend zustÃ¤ndiger Reha-TrÃ¤ger ggf auch AnsprÃ¼che der KlÃ¤gerin auf
medizinische Rehabilitation in Gestalt von Hilfsmitteln und AnsprÃ¼che auf
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben prÃ¼fen und bejahen mÃ¼ssen.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Den AusfÃ¼hrungen der KlÃ¤gerseite werde zugestimmt. Die Beigeladene berufe
sich trotz der ihr obliegenden Sachleistungsverpflichtung zur Darlegung ihrer
ausreichenden Versorgung weiterhin auf die Vereinbarungen mit den
Vertragspartnern. Dieser Hinweis verdeutliche aus Sicht der Beklagten, dass die
Beigeladene, trotz der deutlichen Kritik des BSG in den Entscheidungen vom
24.01.2013 (ein â��Outsourcingâ�� ist dem KrankenversorgungstrÃ¤ger nicht
gestattet) und vom 30.10.2014 (eine â��faktische Privatisierungâ�� steht einem
SozialleistungstrÃ¤ger nicht zu) am Versorgungsverfahren der Krankenkassen,
weiterhin davon ausgehe, mit der Vertragsvereinbarung ihre Verpflichtung
gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin erfÃ¼llt zu haben. Sie setze sich nicht mit den vom SG
festgestellten Gebrauchsvorteilen fÃ¼r das alltÃ¤gliche Sprachverstehen
auseinander und bÃ¼rde der KlÃ¤gerin den Gegenbeweis aus, dass zB die
Richtmikrofonautomatik oder die binaurale Anbindung an bluetoothfÃ¤hige Telefone
lediglich dem Komfort dienten. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb sich der
HÃ¶rerfolg ausschlieÃ�lich nach Labormesswerten richten solle, auch wenn sich
diese Sprachverstehenswerte in einer realen HÃ¶rumgebung nicht ergÃ¤ben. Dass
jeder hÃ¶rgeschÃ¤digte Mensch nur seinen individuellen HÃ¶rerfolg feststellen
kÃ¶nne, liege in der Natur der Sache. Die Beigeladene mÃ¼sse in einem
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gerichtlichen Verfahren darlegen und beweisen, mit welchem konkreten Hilfsmittel
der gesetzliche Auftrag erfÃ¼llt wÃ¼rde.

Wegen der weiteren Einzelheiten sowie des weiteren Vorbringens der Beteiligten
wird auf den Inhalt der Verwaltungsakten der Beklagten und Beigeladenen sowie
auf den Inhalt der Gerichtsakten erster und zweiter Instanz und auf die beigezogene
Akte S 8 R 4510/18 Bezug genommen.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die Berufung der Beigeladenen hat Erfolg.

Die form- und fristgerecht (Â§ 151 Abs 1 Sozialgerichtsgesetz [SGG]) eingelegte
Berufung der Beigeladenen ist statthaft und zulÃ¤ssig. Die Beigeladene ist durch
das SG zur Versorgung mit der begehrten HÃ¶rhilfe verurteilt worden auf Grundlage
des Â§ 75 Abs 5 SGG, so dass die erforderliche Beschwer gegeben ist.

Streitgegenstand ist die Versorgung der KlÃ¤gerin als Sachleistung mit den
HÃ¶rgerÃ¤ten P entweder durch den beklagten RentenversicherungstrÃ¤ger oder
die beigeladene Krankenkasse. Die KlÃ¤gerin hat die HÃ¶rgerÃ¤te derzeit lediglich
zur Ausprobung erhalten, wie sie im Rahmen der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor
dem SG ausgefÃ¼hrt hat (Bl 80 f SG-Akte). Sie macht den Anspruch auf Versorgung
mit diesen HÃ¶rgerÃ¤ten zu Recht mit der kombinierten Anfechtungs- und
Leistungsklage nach Â§Â 54 Abs 4 SGG geltend. 

Die KlÃ¤gerin hat jedoch weder einen Anspruch auf die begehrten HÃ¶rgerÃ¤te
nach den Vorschriften des SGB V noch einen Anspruch nach den fÃ¼r die Beklagte
geltenden Rechtsvorschriften. Insofern lÃ¤sst der Senat offen, welcher der TrÃ¤ger
im AuÃ�enverhÃ¤ltnis fÃ¼r die Leistung zustÃ¤ndig wÃ¤re, da materiell-rechtlich
kein Anspruch auf Versorgung mit den HÃ¶rgerÃ¤ten besteht.

Rechtsgrundlage des krankenversicherungsrechtlichen Sachleistungsanspruchs,
fÃ¼r den die beigeladene Krankenkasse zustÃ¤ndig wÃ¤re, ist Â§Â 33 Abs 1 SatzÂ 1
SGB V. Danach haben Versicherte ua Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln wie
HÃ¶rhilfen, die im Einzelfall erforderlich sind, um ua die hier allein in Betracht zu
ziehende Behinderung nach Â§Â 33 Abs 1 SatzÂ 1, 3. Alt SGB V und damit die
beeintrÃ¤chtigte KÃ¶rperfunktion (hier: das eingeschrÃ¤nkte HÃ¶ren)
auszugleichen. Die KlÃ¤gerin ist aufgrund ihrer beidseitigen mittelgradigen
SchwerhÃ¶rigkeit auf eine HÃ¶rgerÃ¤teversorgung angewiesen. Dass sie zum
Ausgleich ihrer SchwerhÃ¶rigkeit einen Anspruch auf eine Versorgung mit
HÃ¶rgerÃ¤ten hat, die nach Â§Â 34 Abs 4 SGB V nicht aus der Versorgung in der
gesetzlichen Krankenversicherung ausgeschlossen sind, wird von der Beigeladenen
ebenso wie von der Beklagten im Grundsatz auch nicht in Frage gestellt.

Ein Sachleistungsanspruch auf die hier begehrten HÃ¶rgerÃ¤te besteht jedoch
nicht, weil die KlÃ¤gerin mit diesen HÃ¶rgerÃ¤ten eine Hilfsmittelversorgung
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gewÃ¤hlt hat, die Ã¼ber das MaÃ� des Notwendigen hinausgeht. Die Beigeladene
hat ihre (originÃ¤re, dh krankenversicherungsrechtliche) Leistungspflicht mit der
Erstattung des Festbetrages erfÃ¼llt (Â§ 12 Abs 2 SGBÂ V). Beim Einsatz von
Hilfsmitteln des Â§Â 33 Abs 1 Satz 1 SGB V ist nach deren FunktionalitÃ¤t und
schwerpunktmÃ¤Ã�iger Zielrichtung bzw Zwecksetzung zu differenzieren (vgl nur
BSG 15.03.2018, B 3 KR 18/17 R, BSGE 125, 189 = SozR 4-2500 Â§ 13 Nr 41, Rn 23
ff). Ein Hilfsmittel dient als Leistung zur medizinischen Rehabilitation dem
â��Ausgleich einer Behinderungâ��, wenn es seinem Zweck entsprechend die
Auswirkungen der Behinderung beseitigt oder mindert und damit der Befriedigung
eines GrundbedÃ¼rfnisses dient. FÃ¼r den Versorgungsumfang, insbesondere
QualitÃ¤t, QuantitÃ¤t und DiversitÃ¤t, kommt es entscheidend auf den Umfang der
mit dem begehrten Hilfsmittel zu erreichenden Gebrauchsvorteile im Hinblick auf
das zu befriedigende GrundbedÃ¼rfnis an, ohne dass hierfÃ¼r maÃ�geblich die
Unterscheidung zwischen unmittelbarem und mittelbarem Behinderungsausgleich
heranzuziehen wÃ¤re (BSG 07.05.2020, B 3 KR 7/19Â R, juris Rn 27 mwN).
HÃ¶rbehinderten Menschen ist im Rahmen des MÃ¶glichen auch das HÃ¶ren und
Verstehen in grÃ¶Ã�eren RÃ¤umen und bei stÃ¶renden UmgebungsgerÃ¤uschen zu
erÃ¶ffnen und ihnen die dazu nach dem Stand der HÃ¶rgerÃ¤tetechnik (Â§ 2 AbsÂ 1
Satz 3 SGB V) jeweils erforderlichen GerÃ¤te zur VerfÃ¼gung zu stellen (BSG
17.12.2009, B 3 KR 20/08 R, SozR 4-2500 Â§ 36 Nr 2, SozR 4-2500 Â§Â 33 Nr 28, Rn
19 ff und 24.01.2013, B 3 KR 5/12 R, SozR 4-3250 Â§ 14 Nr 19, Rn 31). Der
Anspruch auf eine Hilfsmittelversorgung nach Â§ 33 SGB V wird jedoch durch das
Wirtschaftlichkeitsgebot des Â§ 12 Abs 1 SGBÂ V begrenzt. Die Leistungen
mÃ¼ssen danach â��ausreichend, zweckmÃ¤Ã�ig und wirtschaftlich seinâ�� und
dÃ¼rfen â��das MaÃ� des Notwendigen nicht Ã¼berschreitenâ��; Leistungen, die
nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, kÃ¶nnen Versicherte nicht
beanspruchen, dÃ¼rfen die Leistungserbringer nicht bewirken und die
Krankenkassen nicht bewilligen. Demzufolge verpflichtet auch Â§Â 33 Abs 1 Satz 1
SGB V nicht dazu, den Versicherten jede gewÃ¼nschte, von ihnen fÃ¼r optimal
gehaltene Versorgung zur VerfÃ¼gung zu stellen. Ausgeschlossen sind danach
AnsprÃ¼che auf teure Hilfsmittel, wenn eine kostengÃ¼nstigere Versorgung fÃ¼r
den angestrebten Nachteilsausgleich funktionell ebenfalls geeignet ist; Mehrkosten
sind andernfalls selbst zu tragen (Â§ 33 Abs 1 Satz 5 SGB V). Eingeschlossen in den
Versorgungsauftrag der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine
kostenaufwÃ¤ndige Versorgung dagegen dann, wenn durch sie eine Verbesserung
bedingt ist, die einen wesentlichen Gebrauchsvorteil gegenÃ¼ber einer
kostengÃ¼nstigeren Alternative bietet. Keine Leistungspflicht besteht dagegen
fÃ¼r solche Innovationen, die nicht die FunktionalitÃ¤t betreffen, sondern in erster
Linie die Bequemlichkeit und den Komfort bei der Nutzung des Hilfsmittels.
Dasselbe gilt fÃ¼r lediglich Ã¤sthetische Vorteile. Desgleichen kann eine
Leistungsbegrenzung zu erwÃ¤gen sein, wenn die funktionalen Vorteile eines
Hilfsmittels ausschlieÃ�lich in bestimmten Lebensbereichen zum Tragen kommen.
Weitere Grenzen der Leistungspflicht kÃ¶nnen schlieÃ�lich berÃ¼hrt sein, wenn
einer nur geringfÃ¼gigen Verbesserung des Gebrauchsnutzens ein als
unverhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig einzuschÃ¤tzender Mehraufwand gegenÃ¼bersteht (BSG
17.12.2009, B 3 KR 20/08 R, SozR 4-2500 Â§ 36 Nr 2, SozR 4-2500 Â§Â 33 Nr 28, Rn
19 ff und 24.01.2013, B 3 KR 5/12 R, SozR 4-3250 Â§ 14 Nr 19, Rn 31).
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Gemessen an diesen MaÃ�stÃ¤ben geht die Versorgung der KlÃ¤gerin mit den
begehrten HÃ¶rgerÃ¤ten Ã¼ber das MaÃ� des Notwendigen hinaus.

Die KlÃ¤gerin leidet unter einer mittelgradigen InnenohrschwerhÃ¶rigkeit beidseits
(vgl Attest des HNO-Arztes S vom 09.09.2018) und hat daher Anspruch auf
Versorgung mit HÃ¶rgerÃ¤ten. Dies wird von der Beigeladenen auch nicht
bezweifelt. Allerdings reicht das vom Akustiker angebotene FestbetragsgerÃ¤t aus,
um den HÃ¶rverlust auszugleichen. Die KlÃ¤gerin erreichte mit den
zuzahlungsfreien HÃ¶rgerÃ¤ten O 13 ausweislich des Anpass- und
Abschlussberichts des HÃ¶rgerÃ¤te-Akustikers im Freifeld mit 65dB Nutzschall ein
Sprachverstehen von 90% und im Freifeld mit 65 dB Nutzschall und 60 dB
StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 65 %. FÃ¼r das P3ergab sich im Freifeld mit
65dB Nutzschall ein Sprachverstehen von ebenfalls 90% und im Freifeld mit 65 dB
Nutzschall und 60 dB StÃ¶rschall ein Sprachverstehen von 70 %. Dieser Unterschied
von 5%-Punkten bei StÃ¶rschall ist nicht als wesentlich einzustufen, denn im
Freiburger Sprachtest hat ein Wort bei der Austestung eine Wertigkeit von 5%. Ein
Unterschied von 5% bzw einem Wort kann jedoch auch von ZufÃ¤lligkeiten und der
jeweiligen Tagesform abhÃ¤ngen. Aus objektiver Sicht besteht daher kein Anspruch
auf die Versorgung mit den gewÃ¤hlten GerÃ¤ten, da sich insoweit kein Vorteil
ergibt (LSG Baden-WÃ¼rttemberg 02.02.2021, L 11 KR 2192/19, Rn 29, juris). Dabei
hat der Senat keine Zweifel, dass der Freiburger Sprachtest ein geeignetes Mittel
ist, um die GÃ¼te eines HÃ¶rsystems bewerten zu kÃ¶nnen. Der Freiburger
Sprachtest ist nach Â§Â 21 AbsÂ 2 ff Hilfsmittel-Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses ein normiertes Verfahren und ermÃ¶glicht einen objektiven
Vergleich zwischen den getesteten HÃ¶rgerÃ¤ten (LSG Baden-WÃ¼rttemberg
22.01.2020, L 5 KR 241/18, Rn 42, juris; vgl auch LSG Berlin-Brandenburg
13.07.2017, L 9 KR 60/17 B ER, Rn 8, juris), und dies auch im StÃ¶rschall (vgl Â§ 21
Abs 3 sowie Â§ 22 Abs 3 der Hilfsmittel-Richtlinie). Die Hilfsmittel-Richtlinie wurde
mit Beschluss vom 24.11.2016 geÃ¤ndert, und es wurde eine Testung mit dem
Freiburger Einsilbertest auch im StÃ¶rgerÃ¤usch eingefÃ¼hrt. In den â��Tragenden
GrÃ¼nden zum Beschlussâ�� (vgl https://www.g-ba.de/downloads/40-268-4059/201
6-11-24_HilfsM-RL_Freiburger-Einsilbertest_TrG.pdf) wird ausgefÃ¼hrt, es handele
sich bei dem Freiburger Einsilbertest um ein Testverfahren zur Ã�berprÃ¼fung der
SprachverstÃ¤ndlichkeit. Er stelle im deutschen Sprachraum die am hÃ¤ufigsten
verwendete HÃ¶rprÃ¼fung mit Sprache dar. Da der Nachweis einer Gleichwertigkeit
des Freiburger Einsilbertests im StÃ¶rgerÃ¤usch mit den bisher beispielhaft
aufgezÃ¤hlten Testverfahren nur anhand der vorhandenen Literatur nicht mÃ¶glich
gewesen sei, sei eine ExpertenanhÃ¶rung auf niedrigerer Evidenzstufe
durchgefÃ¼hrt worden mit dem Ergebnis, dass der Freiburger Einsilbertest im
StÃ¶rgerÃ¤usch prinzipiell als geeignet angesehen werden kÃ¶nne (vgl Ziffer 2
Eckpunkte der Entscheidung, zu Â§ 21 Abs 3 [neu]). Insofern mag es zwar
verschiedene Verfahren auf dem Markt geben, um insbesondere im StÃ¶rschall das
HÃ¶rvermÃ¶gen zu prÃ¼fen, doch folgt aus den zitierten â��Tragenden
GrÃ¼ndenâ��, dass bisher kein anderes Verfahren den Freiburger Sprachtest
wegen besserer QualitÃ¤t/Geeignetheit abgelÃ¶st hat. Vor diesem Hintergrund sieht
auch der Senat keine Veranlassung, das Ergebnis des Freiburger Sprachtests im
Falle der KlÃ¤gerin in Zweifel zu ziehen und noch weitere Ermittlungen
durchzufÃ¼hren. Entgegen dem Vortrag der KlÃ¤gerin ist das rein subjektive
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HÃ¶rverstehen nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Rein subjektive
Schilderungen des HÃ¶rgerÃ¤tetrÃ¤gers sind durch die Krankenkassen und durch
die Gerichte nicht Ã¼berprÃ¼fbar und kÃ¶nnen deshalb nicht Grundlage fÃ¼r die
Beurteilung sein, welches HÃ¶rgerÃ¤t ausreicht, um die Behinderung auszugleichen
(so auch LSG Mecklenburg-Vorpommern 19.08.2020, L 6 KR 36/16, Rn 48 ff, juris).
Auch besteht die Gefahr, dass der subjektive Eindruck nicht unwesentlich durch
Komfortausstattungen des teureren GerÃ¤tes beeinflusst wird, die nicht von der
Krankenkasse zu tragen sind, aber subjektiv das HÃ¶rvermÃ¶gen erleichtern (zB
hier Komfortausstattungen wie Richtmikrofontechnologie, Binaurale Anbindung an
bluetoothfÃ¤hige Telefone und Smartphones, StereoZoom, â��Speech in 360
Gradâ��, Sound relax, WindBlock). Es liegt auf der Hand, dass etliche dieser
Komfortfunktionen, vor allem solche, die einer automatischen Anpassung dienen
und kein manuelles Eingreifen des HÃ¶rgerÃ¤tetrÃ¤gers erfordern, subjektiv das
HÃ¶ren wesentlich erleichtern. Einen Vorteil im Hinblick auf das zu befriedigende
GrundbedÃ¼rfnis HÃ¶ren bieten diese Komfortausstattungen indes nicht. Gerade
weil die KlÃ¤gerin schon frÃ¼hzeitig mit HÃ¶rgerÃ¤ten zu Demonstrationszwecken
(vgl bereits Anpass- und Abschlussbericht des HÃ¶rgerÃ¤te-Akustikers vom
13.07.2018, Bl 16 Rentenakte, darin ausdrÃ¼cklich DEMO) versorgt wurde, war
daher kaum zu erwarten, dass ein HÃ¶rsystem mit weniger Komfort Ã¼berhaupt als
ernsthafte Alternative in Betracht gezogen wurde. Offenbar war die KlÃ¤gerin zu
Beginn nicht einmal bereit, Ã¼berhaupt ein anderes GerÃ¤t auszuprobieren (s
Aktenvermerk Bl 9 Krankenversicherungsakte). 

Dass dieses GerÃ¤t fÃ¼r den privaten Gebrauch nicht ausreicht, wurde von der
KlÃ¤gerin bis zum Zeitpunkt des erstinstanzlichen Urteils auch nicht in Frage
gestellt â�� im Gegenteil: FÃ¼r den tÃ¤glichen Bedarf hÃ¤tte ihr nach ihrem
eigenen Vortrag sogar ihr bisheriges HÃ¶rgerÃ¤t K ausgereicht. Die KlÃ¤gerin hat
von Anfang an vorgetragen, einzig wegen arbeitsplatzbezogener
Herausforderungen ein neues HÃ¶rgerÃ¤t zu benÃ¶tigen. Aus diesem Grund wandte
sie sich auch zunÃ¤chst bereits im Juli 2018 an die Beklagte und trug ausfÃ¼hrlich
vor, das hier streitige HÃ¶rgerÃ¤t im Rahmen der Schulungen, bei PrÃ¤sentationen
und beim Telefonieren wÃ¤hrend der Arbeit zu benÃ¶tigen. AusdrÃ¼cklich
bestÃ¤tigte sie hierbei, dass ihre derzeitigen â�� alten â�� HÃ¶rgerÃ¤te fÃ¼r den
privaten Bereich ausreichten (vgl Widerspruchsschreiben vom 16.09.2018). Sie
fÃ¼gte diesem Widerspruch ein Ã¤rztliches Attest des behandelnden HNO-Arztes S
vom 09.09.2018 bei, wonach das jetzige HÃ¶rgerÃ¤t wÃ¤hrend der Schulungen
vÃ¶llig unzureichend sei, da es nicht mit Konferenzmikrofonen kompatibel sei. Zur
Erhaltung der beruflichen Leistung und ArbeitsfÃ¤higkeit werde daher dringend zu
einer hÃ¶herwertigen HÃ¶rgerÃ¤teversorgung geraten. Als die Beklagte die
Versorgung abgelehnt hatte, wandte sich die KlÃ¤gerin zwar an die Beigeladene,
legte aber auch hier wieder das Attest des S vom 09.09.2014 vor und stellte damit
erneut den Bezug zum beruflichen Ausgleich her. Im Rahmen des Klageverfahrens
vor dem SG stellte auch der KlÃ¤gerbevollmÃ¤chtige auf den Ausgleich des
beruflichen Mehrbedarfs ab (Schreiben vom 21.02.2020). Erst im
Berufungsverfahren und somit im Lichte der AusfÃ¼hrungen des SG im
angefochtenen Urteil begrÃ¼ndet die KlÃ¤gerin ihren Anspruch nun auch mit dem
GrundbedÃ¼rfnis auf ausreichendes HÃ¶ren. Dies hÃ¤lt der Senat nicht fÃ¼r
glaubhaft. Dies gilt umso mehr, als der Einsatz einer FM-Anlage, verbunden mit dem
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Verteilen von insgesamt acht Handmikrofonen, im privaten Bereich bei einer nur
mittelgradigen SchwerhÃ¶rigkeit lebensfremd erscheint, da nicht zu erwarten ist,
dass der Betroffene erst einzelne EmpfÃ¤nger im Raum verteilt, ehe er mit seinen
Mitmenschen kommuniziert. Dementsprechend wird in den Tragenden GrÃ¼nden
zum Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses Ã¼ber die Neufassung der
Hilfsmittel-Richtlinie vom 21.12.2011/15.03.2012
(https://www.g-ba.de/downloads/40-268-1897/2012-03-15_HilfsM-RL_Neufassung-
Hoerhilfen_TrG.pdf, Seite 7) auch ausgefÃ¼hrt, Ã�bertragungsanlagen kÃ¶nnten
dann erforderlich sein, wenn im Falle einer ausgeprÃ¤gten SchwerhÃ¶rigkeit ein
hohes KommunikationsbedÃ¼rfnis im Rahmen der eigenstÃ¤ndigen
LebensfÃ¼hrung bestehe und trotz bestmÃ¶glicher HÃ¶rgerÃ¤teanpassung im
Freifeld kein offenes SprachverstÃ¤ndnis mehr erreicht werde. Ein derart
SchwerhÃ¶riger sei nicht mehr in der Lage, einem GesprÃ¤ch auditiv zu folgen,
schon gar nicht, wenn StÃ¶rgerÃ¤usche vorhanden seien. Eine solche ausgeprÃ¤gte
SchwerhÃ¶rigkeit liegt hier aber offensichtlich nicht vor.

Aber auch die Voraussetzungen des Â§Â§Â 9, 16 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch
(SGB VI), Â§Â 49 AbsÂ 1, 3 Nr 7 SGB IX sind nicht erfÃ¼llt. Die gesetzliche
Rentenversicherung erbringt nach Â§Â 9 AbsÂ 1 SatzÂ 1 SGB VI ua Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie
ergÃ¤nzende Leistungen, um (1.) den Auswirkungen einer Krankheit oder einer
kÃ¶rperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auf die ErwerbsfÃ¤higkeit der
Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu Ã¼berwinden und (2.) dadurch
BeeintrÃ¤chtigungen der ErwerbsfÃ¤higkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie mÃ¶glichst dauerhaft in
das Erwerbsleben wiedereinzugliedern. Nach Â§Â 9 AbsÂ 2 SGB VI kÃ¶nnen diese
Leistungen erbracht werden, wenn die persÃ¶nlichen (Â§Â 10 SGB VI) und
versicherungsrechtlichen (Â§Â 11 SGB VI) Voraussetzungen dafÃ¼r erfÃ¼llt und die
Leistungen nicht nach Â§Â 12 SGB VI ausgeschlossen sind. Dabei setzt ein Anspruch
auf eine HÃ¶rgerÃ¤teversorgung gegen den RentenversicherungstrÃ¤ger stets das
Erfordernis besonderer beruflicher und/oder arbeitsplatzspezifischer
Gebrauchsvorteile (BSG 30.10.2014, B 5 R 8/14 R, juris, Rn 47) und damit eine
besondere berufliche Betroffenheit voraus (LSG Sachsen 25.06.2013, L 5 R 515/12,
juris Rn 23; vgl auch LSG Baden-WÃ¼rttemberg 13.12.2011, L 11 R 5774/09, juris
Rn 21). Vorliegend erfÃ¼llt die KlÃ¤gerin zwar die Voraussetzungen des Â§ 10 Abs 1
Ziff 1 SGB VI, weil ihre ErwerbsfÃ¤higkeit wegen ihrer kÃ¶rperlichen Behinderung
(SchwerhÃ¶rigkeit) gemindert oder jedenfalls erheblich gefÃ¤hrdet ist. Es fehlt aber
an der besonderen beruflichen Betroffenheit. Die GefÃ¤hrdung der
ErwerbsfÃ¤higkeit kann auch durch ein FestbetragshÃ¶rgerÃ¤t abgewendet
werden, das hier streitige HÃ¶rgerÃ¤tesystem ist nicht notwendig und kann daher
auch nicht beansprucht werden. Die KlÃ¤gerin ist im Rahmen ihrer BeschÃ¤ftigung
zustÃ¤ndig fÃ¼r Schulungen des Kindergarten- und Verwaltungspersonals sowie
PrÃ¤sentationen (auch FernwartungsprÃ¤sentationen). Es erschlieÃ�t sich dem
Senat nicht, inwiefern die beruflichen Herausforderungen besondere AnsprÃ¼che
an das GehÃ¶r stellen, die Ã¼ber den tÃ¤glichen HÃ¶ranspruch hinausgehen. So
hat der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker im Bericht vom 01.04.2020 dargelegt, in ruhigen
Alltagssituationen hÃ¤tten die zuzahlungsfreien HÃ¶rgerÃ¤te kaum einen
Unterschied zu den aufzahlungspflichtigen, deutlicher werde der Unterschied, wenn
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Sprache und StÃ¶rlÃ¤rm zusammen wahrgenommen wÃ¼rden. Da die KlÃ¤gerin
hier aber nicht auf einer Baustelle arbeitet und auch sonst keine beruflich bedingten
besonderen akustischen StÃ¶rquellen ersichtlich sind â�� schlieÃ�lich werden hier
Erwachsene unterrichtet und aufgeklÃ¤rt, keine Kinder -, vermag der Senat
diesbezÃ¼glich eine besondere berufliche Herausforderung nicht zu erkennen.
Auch die Benutzung der FM-Anlage hÃ¤lt der Senat nicht fÃ¼r notwendig. Wie sich
aus dem Kostenvoranschlag vom 17.09.2020 ergibt, sollen wohl insgesamt acht
Handmikrofone sowie ein weiteres Personenmikrofon (TouchMic) an die
Schulungsteilnehmer bzw im Schulungsraum verteilt werden, so dass deren
BeitrÃ¤ge direkt an das HÃ¶rsystem der KlÃ¤gerin Ã¼bertragen werden kÃ¶nnen.
Eine solche FM-Anlage mag zwar grundsÃ¤tzlich zu einem noch komfortableren
HÃ¶ren fÃ¼hren, weil dadurch die Kommunikation Ã¼ber grÃ¶Ã�ere Entfernungen
und im StÃ¶rschall erleichtert wird (s hierzu https://www.g-ba.de/downloads/40-268-
1897/2012-03-15_HilfsM-RL_Neufassung-Hoerhilfen_TrG.pdf,. Seite 7). Da vorliegend
jedoch weder grÃ¶Ã�ere Entfernungen zu Ã¼berwinden sind noch â�� angesichts
erwachsener ZuhÃ¶rer â�� besonderer StÃ¶rschall zu erwarten ist, geht die
Versorgung mit einer solchen Anlage Ã¼ber das Notwendige hinaus. Anderes
kÃ¶nnte fÃ¼r Lehrer zB in Grundschulen gelten, die naturgemÃ¤Ã� einem hohen
LÃ¤rmpegel ausgesetzt sind, oder fÃ¼r Personen, die berufsbedingt mit
unterschiedlichen HÃ¶rsituationen zurechtkommen mÃ¼ssen (vgl zB Schleswig-
Holsteinisches LSG 04.09. 2018, L 7 R 115/17, Rn 43 ff, juris: Platzwart auf dem
Bauhof). Auch das Richtmikrofonprogramm hat nach Ã�berzeugung des Senats
keine besondere berufliche Relevanz: Hierzu hat der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker
dargelegt, bei einem FestbetragsgerÃ¤t mÃ¼sse der HÃ¶rgerÃ¤tetrÃ¤ger mit
einem Zusatzprogramm manuell das HÃ¶rgerÃ¤t in ein Richtmikrofonprogramm
umschalten, wÃ¤hrend bei aufzahlungspflichtigen HÃ¶rgerÃ¤ten dies automatisch
geregelt werde. Je nach HÃ¶rsituation regelten diese HÃ¶rgerÃ¤te, ob ein
Richtmikrofon eingeschaltet werden mÃ¼sse oder nicht und ebenso, wie stark die
StÃ¶rlÃ¤rmunterdrÃ¼ckung arbeiten solle. Nach Auffassung des Senats kommt es
indes weder bei Schulungen noch bei PrÃ¤sentationen zu einem hÃ¤ufigen Wechsel
der HÃ¶rsituation, da die Teilnehmer vor ihren PCs bzw an ihren (Schreib)Tischen
sitzen und der Schulung bzw PrÃ¤sentation folgen. Sollte dennoch eine neue
HÃ¶rsituation eintreten, ist eine manuelle Reaktion hierauf zumutbar. Soweit das
begehrte HÃ¶rgerÃ¤t anders als ein FestbetragsgerÃ¤t ein freihÃ¤ndiges
Telefonieren ermÃ¶glicht, mag dies komfortabler sein, doch besteht â�� wie bei der
Krankenversicherung (vgl BSG 17.12.2009, B 3 KR 20/08 R, Juris) â�� keine
Leistungspflicht fÃ¼r Innovationen, die nicht die FunktionalitÃ¤t betreffen, sondern
in erster Linie die Bequemlichkeit und den Komfort bei der Nutzung des Hilfsmittels.
Weiterhin hat der HÃ¶rgerÃ¤teakustiker im Schreiben vom 01.04.2020 ein
Zusatzprogramm â��Verstehen im lauten StÃ¶rgerÃ¤uschâ�� hervorgehoben, das
fÃ¼r eine deutlich bessere Sprachwahrnehmung in lauter Umgebung sorge. Eine
laute Umgebung â�� etwa wie auf einer Baustelle oder am Flughafen â�� kommt
aber bei der beruflichen AusÃ¼bung der KlÃ¤gerin nicht vor. Das Zusatzprogramm
â��Speech in 360Â°â�� hÃ¤lt der Senat im Rahmen von Schulungen und
PrÃ¤sentationen ebenfalls fÃ¼r entbehrlich, da die KlÃ¤gerin ihre TÃ¤tigkeit auch
verrichten kann, ohne ihren ZuhÃ¶rern den RÃ¼cken zuzuwenden. Eine
automatische ImpulsgerÃ¤uschunterdrÃ¼ckung bei plÃ¶tzlich auftretenden
ImpulsgerÃ¤uschen rechtfertigt ebenfalls keine Anschaffung des hier streitigen
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GerÃ¤tes, da solche plÃ¶tzlichen GerÃ¤usche bei Schulungen die Ausnahme sind.
Dass die Funktion â��WindBlockâ�� nicht benÃ¶tigt wird, liegt auf der Hand. Eine
besondere berufliche Notwendigkeit der begehrten HÃ¶rgerÃ¤te nebst FM-Anlage
ist daher zu verneinen. Letztlich beurteilte wohl auch die KlÃ¤gerin dies
ursprÃ¼nglich ebenso, denn sie nahm die Klage S 8 R 4510/18, die sie gegen die
Beklagte erhoben hatte, wieder zurÃ¼ck. 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG. 

Die Revision wird nicht zugelassen, da ein Grund hierfÃ¼r (Â§Â 160 Abs 2 NrÂ 1 und
2 SGG) nicht vorliegt.

Erstellt am: 29.12.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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